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Text 

Sachliche Zuständigkeit der Bildungsdirektionen 

§ 3. (1) Die Bildungsdirektion ist die sachlich zuständige Behörde in allen Vollzugsangelegenheiten 
gemäß § 1. 

(2) Sachlich in Betracht kommende Oberbehörde ist das zuständige Mitglied der Bundesregierung, 
soweit Abs. 3 nicht anderes bestimmt. 

(3) Sachlich in Betracht kommende Oberbehörde ist die zuständige Landesregierung in den in den 
Vollzugsbereich der Länder fallenden Angelegenheiten. 

(4) Bezüglich der gemäß Art. 113 Abs. 9 B-VG der Bildungsdirektion zugewiesenen 
Bundesbediensteten und der an den der Bildungsdirektion unterstehenden Schulen verwendeten 
Bundesbediensteten ist die Bildungsdirektion nachgeordnete Dienstbehörde (§ 2 des 
Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG) und nachgeordnete Personalstelle (§ 2e des 
Vertragsbedienstetengesetzes – VBG). 
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